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rüsten, die den besonderen Erfordernissen des
Betriebes Rechnung trägt.

Ueber die Bedeutung und Probleme des Betriebsschutzes

in der Industrie wird ein folgender Bericht
von berufener Seite Auskunft erteilen, wobei noch
festgehalten werden soll, dass sich verschiedene
Industrien oder Kleinbetriebe zusammen eine allen
Katastrophenfällen gewachsene Betriebsschutzorganisation

bilden können, soweit das die lokalen
Verhältnisse zulassen. Eine gut ausgebaute
Betriebsschutzorganisation, sei das nun in der Industrie, in
der Verwaltung oder in Spitälern und Anstalten, die
sich überall auf die verständnisvolle Bereitschaft der
Belegschaft stützen muss, ist nicht allein eine
Massnahme der heute so vordringlichen totalen
Abwehrbereitschaft, sondern ein in jeder Lage bereiter
Schutzwall gegenüber den Auswirkungen von
Unglücksfällen und Katastrophen, von denen wir alle
auch im friedlichen Alltag betroffen werden können.
Eine gute Betriebsschutzorganisation hat auch ihre
Auswirkungen auf die Betriebsgemeinschaft und auf
das Betriebsklima, um die verständnisvolle
Zusammenarbeit auf dem Arbeitsplatz zu fördern und
immer wieder daran zu erinnern, dass jeder Betrieb
in der Not eine Schicksalsgemeinschaft bildet, wo es
auf jeden ankommt. Gleichzeitig muss auch daran
erinnert werden, dass ein zweckmässig ausgerüsteter,

gut ausgebildeter und überlegen geführter
Betriebsschutz allein die Basis dafür bildet, sollte er im
Schwerpunkt einer Katastrophe liegen, die maximal
mögliche Hilfe durch Elemente des örtlichen
Zivilschutzes oder durch das Eingreifen der Luftschutztruppen

zu gewährleisten.
In den Verwaltungen des Bundes, der Kantone

oder der grösseren Städte wie auch in den
Verwaltungsbauten privater Unternehmungen ist die
Aufstellung von Betriebsschutzorganisationen nicht
weniger wichtig als in der Industrie, wobei der Mensch
und nicht die Akten an erster Stelle steht. Es ist
erfreulich, dass auf diesem Gebiet die Bundesverwaltung

schon seit Jahren mit gutem Beispiel voranging,

die Kader des Betriebsschutzes aufstellte und
in besonderen Kursen schulen liess. Erwähnenswert
sind auch die schon sehr weit gediehenen Massnahmen

der PTT wie auch der SBB und der
Privatbahnen, die nach dem letzten Aktivdienst die
getroffenen Vorbereitungen des Luftschutzes nicht
aufhob, sondern weiter ausbaute und in den heutigen

Zivilschutz überführte. In der Aufstellung der
im Gesetz vorgesehenen Dienste darf es gerade in

der Verwaltung kein starres Schema geben, hat sich
doch die Organisation in jedem Fall den besonderen
lokalen, baulichen und anderen Gegebenheiten
anzupassen. Der im Zeichen des Selbstschutzes stehenden

Hilfe von Mensch zu Mensch dürfte gerade in
den Verwaltungen erhöhte Bedeutung zukommen.

Ein besonders wichtiges und in seiner Bedeutung
sehr ernst zu nehmendes Anliegen ist die
Betriebsschutzorganisation in den Spitälern. Das kam bereits
anlässlich der Beratungen der Botschaft des Bundesrates

für ein Bundesgesetz über die baulichen
Massnahmen des Zivilschutzes in der nationalrätlichen
Kommission und im Rate selbst zum Ausdruck, als
man den Vorschlag dahin ergänzte, dass dieses
Gesetz auch den Einbau von unterirdischen
Operationsräumen und geschützten Liegestellen für die
bettlägerigen Kranken in den Spitälern zu regeln
habe und die Kosten dafür ganz von der öffentlichen

Hand zu übernehmen sind. Es dürfte
selbstverständlich sein, dass diese zu Recht geforderten

baulichen Massnahmen in den Spitälern nur
einen Sinn haben, wenn dazu auch eine gut ausgebaute

Betriebsschutzorganisation kommt. An die
Dienste dieses Betriebsschutzes werden ganz besondere

Anforderungen gestellt, wenn man daran denkt,
dass es darum geht, die Kranken in Schutzräume zu
bringen und gleichzeitig auch den in einem
Katastrophenfall besonders vordringlichen Aufgaben in
geschützten Operations- und Behandlungsräumen
gerecht zu werden. Zur Bewältigung dieser Aufgaben

können wohl allgemeingültige Richtlinien gegeben

werden; das Organisationsschema hat sich aber
immer den überall wieder anders gelagerten örtlichen

Verhältnissen anzupassen.
Es ist erfreulich, dass im ganzen Lande mit dem

zunehmenden Verständnis für den Zivilschutz auch
die Bedeutung des Betriebsschutzes, als vorderste
Front in Industrie, Verwaltungen und Spitälern
immer mehr erkannt wird. Das kommt auch in den
in allen Landesteilen durchgeführten kombinierten
Zivilschutzübungen zum Ausdruck, in denen neben
den Betriebsschutzorganisationen der SBB, der PTT
und der verschiedenen Verwaltungen jeweils auch
verschiedene Privatbetriebe mitmachen und dabei
ihren Betriebsschutz einer gründlichen Prüfung in
bezug auf Ausrüstung, Ausbildung und Führung
unterziehen. Diese Feststellung gilt auch für die
grosse Zivilschutzübung, die kürzlich in Lausanne
durchgeführt wurde und von der wir auf den folgenden

Seiten einen grösseren Bildbericht bringen.
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batterien (oder mit Taschenlampengehäuse auf dem
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Diverse Taschenlampen und Batterien aller Art.
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